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a) ©infdränfung beS fpefutatiüen £>aufteroerfehrS mit Sin-

geftellten oon ©ngroSbaufierern ober SBanberlagern.
b) höhere ©cpierung bcr auSlänbifden ©aufierer; ©rtei*

lung doxi patenten an folc^e nur im Sebürfntsfalle
unb nur in foroeit, als ben ©dmeizerbürgern in ben

beireffenben ©taaten ©egenrec£)t gehalten wirb.
c) SluSfd'uß folctjer SBaren nom §aufierber£ehr, toeldöe

com faufenben ÜJtublifum nidjt leidet auf i£»reit 5fSreiS=

meri ober ifjre Qualität beurteilt merben fönnen ober
bereu Vertrieb mit ©efaljren Oerbunben ift, rote z- S3,

©olb* mtb ©ilberroaren, ©belfteine, Uhren, feine 3n=
ftrumente, SIrpeien unb ©eheimmittel, geiftige ©etränfe,
epplobierbare ©toffe, Sotterie= unb SlniehenSlofe, ec.

d) Verbot beS §aufiercnS irgenbroelder SBaren gegen Saten=

ga^Iuttgen ; beS JfboIportierenS mit SteferungS* unb 5ßra=

rnienmerfen.

e) SluSfdluß bon Serfonen unter 20 Sauren, foroie foldjer
Serfonen, melde megen Sergehen ober gern erbSmäßigem
Settel beftraft, eines unreellen ©efdäftSgebaßrenS über»

roiefen, fd)Iect)t beleumbet ober mit anfteefenben ober

ecEelfjaften Sîranfheiten behaftet finb.
f) Serbot beS §aufierenS roährenb ©onn= unb hohen geft*

tagen, foroie zur Sadtzeit, unb baS Setreten frember
SBohnungen ohne ©rlaubniS.

©omeit unfere Sorfdläge. $aS im Safler SIntrage
aufgeführte ©etailreifen haben mir nur nebenbei berührt. ©iefe
grage erfdeint unS borläufig burd baS SunbeSgefeß bom
24. 3uni 1892 hinreidjenb gelöft. ©anad merben alte

„Steifenbentoeldje SBaren mit fid) führen unb bireft an
bie Sunben oerfaufen, als fèaufierer betrad)tet unb unter»

liegen ber bezüglichen fantonalen ©efeßgebung. ®efcd)äftS=

reifenbe bagegeu, melche nur Stufier mit fid) führen unb

Seftetlungen bon tpauS zu §auS aufnehmen, fteßen unter
bem SunbeSgefeß betreffenb bie ißatenitapn ber §anb#lS=
reifenben. ' i'-.. ; ; -fffî

Sollte alfo ber „Uebelftaub" fortbeftehen, bafe fogenannte
Steifenbe als „Stufter" mitgeführte SBaren feilbieten, fo ge=

nügt eine tlage gegen foldfe megen Stißbraud beS patentes.
C. Sezüglidj ber SBanberlager unb StuSoerfäufe :

1. SBanberlager, freimütige Steigerungen bon fèanbelS*
maren unb SluSoerfäufe finb gleich bem §aufierl)anbel ge=

feßlid Z" regeln unb im Sutereffe beS feßßaften ©eroerbe»

unb §anbe!SftanbeS einer hohen Sefteuernng unb fdarfen
SßoIigeiauffid)t Z" unterfteHeu.

2. ©S liegt in ber Sfltdjt unb Slufgabe ber ©eroerbe*

unb geroerblichen Serufsoereine, bie Sehörben bei Soüziebung
biefer ©efege fräftig zu unterftüßen, inbem fie bureß ftän»
bige Äommiffionen ober fpegieHe Seauftragte baS ©ebahren
foicher ©efcßäfte überroaden laffen unb alle Stißbräude
Zur amtlichen Slngeige ober öffentlichen Kenntnis bringen.

3. $ie gemerblicheu SerufSbereine füllten fid) anberfeitS

berpflidlten, feine roirfliden Stfufder ober unreellen ©efdäfts*
lerne in ihren Steißen zu bulben unb bem ïaufenben Suölifum
gegenüber für alle Sieferungen ihrer Stitglieber fotibarifde
©arantie bieten.

4. Speziell in Sezug auf bie Sefämpfung unreeller

„SluSberfäufe" finb folgenbe gefeßlide Slaßnaßmen oorzu»

fdlagen :

a) 3ebe Sublifation eines SluSberfaufS bebarf ber amt»

liefert Semilligung. ©ine folche barf nut erteilt merben

an Siebergelaffene, innerhalb Saßresfrift berfelben girma
nur einmal unb nicht für länger als z^ei Sîonate,
Sluflöfung ber girma ausgenommen.

b) 3n bem fchriftlidh einzureichenben ©efuche müffen bie

Sefdaffenßeit unb Stenge ber zum SluSberfauf be=

ftimmten SBaren unb bie ©rünbe beS SluSberfaufS ge=

nau bezeichnet merben. Buläßig finb folgenbe ©rünbe:
Sob beS ©efchäftSinhaberS, Sluflöfung ber girma,
brohenbeS Serberben ober Seraitern bon SBaren (bereits

berborbene SebenSmittel felbftberftänblich auSgefchloffen),
Umzug in anbere ©efdäftSräume.

c) Sor ©röffnung beS SluSberfaufS finb bie hiefür be*
ftimmten SBaren amtlich P inbentarifiereu unb zu fenn*
Zeidnen. 3tad)träglicher ©rfaß beS SluSberfaufSlagerS
ift ftrafbar.

d) gür bie Semilligung fann eine befonbere SonzeffionS=
gebühr im SerhältniS zur Sauer unb zum ©d>ahungS=
merte beS SluSberfaufSlagerS erhoöen merben. Sa§
©efeh beftimmt bie guläfeiqen ©tenzen.

$ie 6 Sogen umfaffenbe ©drift roirb namentlid bom
©anbelS« unb ©emerbeftanb, fomie bon allen benjenigen,
melde fraft ihres SlmteS mit ben bezüglichen fragen fid Z"
befdäftigen haben, mit Sntereffe gelefen merben.

5)tc Sfeiitaäjüöcriüölömig in St. ©allen.
SUS ber heilige ©aHuS bom Sobenfeeherburd benSlrboner*

forft htnanftieg unb juft ba in bie SDornen fiel, mo bie ©teinad
auS hohen, unburdbringliden ilrroalbterraffen meifefdäumenb
in gemaltigen Strubeln über fdroffe Stagelftuhfelfen abftürzt,
mar biefer Sergbad nod ein flateS, prädtigeS SBaffer, an
bem ber ^eilige einen folden ©efallen fanb, baß er befdlojf,
fid hier bleibenb nieberzulaffen. Siefen ©harafter behielt
bie ©teinad mohl 3ahrhunberte lang bei, als fid bie ®in=

fiebelei zum umfangreiden ©tift unb zur ©alluSftabt er=

meiterte. SUS bann aber bie Snbuftrie hier einzog unb fid
bie natürliden SBafferfälle beS SergbadeS auf finnreide
Slrt bienftbar madte; als in ber fteileu ©dludt nidt nur
Stühlen, fonbern auch ©pinn* unb 3mirnereien, Slppreturen,
medanifde SSerfftätten, gubrifen für medanifde §o!zbear=
beitung 2C. entftanûen, fobafe oft fämtlideS, oft faft alles
SBaffer anftatt burd baS Sadbett burd eiferne Stohren oon
Stab zu Stab geleitet unb bei Stadt unb an g-eiertagen
in einem ganzen ©hftem oon SBeihern aufgefpeidert mirb

für bie SBerftagSarbeit, fo mirb baS ©teinadbett größtenteils
nur non einem fdlammartigen, übelriedenben Sädleiu burd»
ftriden unb bient als SlblagerungSplaß für allerlei Unrat,
ber nur oom tgodmaffer hinauSgefegt roirb. 3u Seiten oon
©pibemien bilbet alfo bie ©teinad ftetS eine große ©efaßr
für ben ©efunbheitSzuftanb ber ©t. ©aller, bie nur burd
eine ^orreftion, Perbunben mit einer ootlftänbigen Ueber=

mölbung beS SadeS gehoben merben fann. QiefeS midtige
Sßerf ift nun in SluSführung begriffen.

®aS Sadbett mirb tnöglidft gerabe gezogen, maS ben

oorherigen Slbbrud einer SJtenge oon Käufern unb ©duppen
beranlaßte. Ser neue, z« übermölbenbe Sadlauf bis zur
©emeinbegrenze mirb baburd oon 1125 Steter auf 1073
Steter rebugiert. $aS auS beftem Bementbeton hergefteHte
©eroölbe befommt je nad ber ©egenb eine §öl)e oon
2.50—3.10 Steter unb ruht auf einer 4,80—6,45 Steter
breiten Sohle, fobaß bie ©urdflußfläde 10—16 QuabraP
meter beträgt. 2)ie ©tärfe ber ©ohlenbetonfdidt beträgt
20 ©tu., bie beS ©emölbeS oben 45 ©m. mit eutfpredenber
Serftärfung gegen bie ©oßle hin, bis zu 1,20 Steter, lieber
baS ©anze hin mirb bie Straße geführt, nadbem baS ®e=

mölbe 80 6m. bis 4,5 Steter tief mit gutem ©traßenma*
terial überfdüttet morbett ift. @S roirb bieS eine ber fdönften
Straßen ©t. ©aliens merben, roenn einmal bie baran liegenben
alten Käufer moberneu Sauten Slaß gemadt haben merben,
roaS faum lange auf fid marten laffen mirb.

©ie SluSführung ber Slrbeit mürbe einer aus ft. gallifden
Saumeiftern gebilbeten „Saugefettfdaft ©teinadübermölbung"
übertragen, melde bie ©ade mit großer ©teergie unb nad
rationellfter StrbeitSmethobe au bie §anb nahm. @S roirb

nämlid nidt nad alter Steife „oon £anb" betoniert, fon»

bern mit einer Setonmafdtue auS ber renomierten ga=
brif 21. D e h l e r u. 6 o. in SB i l b e g g.

©iefe Stafdine leiftet per ©ag zirfa 100 m® fertigen
Seton. Bur Sebienung finb mährenb beS SetriebeS nötig:
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a) Einschränkung des spekulativen Hausieiverkehrs mit An-
gestellten von Engroshausierern oder Wanderlagern.

d) Höhere Taxierung der ausländischen Hausierer; Ertei-
lung von Patenten an solche nur im Bedürfnisfalle
und nur in soweit, als den Schweizerbürgern in den

betreffenden Staaten Gegenrecht gehalten wird.
o) Ausschluß solcher Waren vom Hausierverkehr, welche

vom kaufenden Publikum nicht leicht auf ihren Preis-
wert oder ihre Qualität beurteilt werden können oder
deren Vertrieb mit Gefahren verbunden ist, wie z. B.
Gold- und Silberwaren, Edelsteine, Uhren, feine In-
strumente, Arzneien und Geheimmittel, geistige Getränke,
cxplodierbare Stoffe, Lotterie- und Anlehenslose, zc.

6) Verbot des Hausierens irgendwelcher Waren gegen Raten-
Zahlungen; des Kolportiereus mit Lieferungs- und Prä-
mienwerken.

s) Ausschluß von Personen unter 20 Jahren, sowie solcher

Personen, welche wegen Vergehen oder gewerbsmäßigem
Bettel bestraft, eines unreellen Geschäftsgebahrens über-
wiesen, schlecht beleumdet oder mit ansteckenden oder

eckelhaften Krankheiten behaftet sind.
k) Verbot des Hausierens während Sonn- und hohen Fest-

tagen, sowie zur Nachtzeit, und das Betreten fremder
Wohnungen ohne Erlaubnis.

Soweit unsere Vorschläge. Das im Basler Antrage
aufgeführte Detailreisen haben wir nur nebenbei berührn Diese

Frage erscheint uns vorläufig durch das Bundesgesetz vom
24. Juni 1892 hinreichend gelöst. Danach werden alle

„Reisenden," welche Waren mit sich führen und direkt an
die Kunden verkaufen, als Hausierer betrachtet und unter-
liegen der bezüglichen kantonalen Gesetzgebung. Geschäfts-
reisende dagegen, welche nur Muster mit sich führen und
Bestellungen von Haus zu Haus aufnehmen, stehen unter
dem Bundesgesetz betreffend die Patenttaxen der Handxls-
reisenden.

^

- i O
Sollte also der „Uebelstaud" fortbestehen, daß sogenannte

Reisende als „Muster" mitgeführte Waren feilbieten, so ge-

nügt eine Klage gegen solche wegen Mißbrauch des Patentes.
L!. Bezüglich der Wanderlager und Ausverkäufe:
1. Wanderlager, freiwillige Steigerungen von Handels-

waren und Ausverkäufe sind gleich dem Hausierhandel ge-

setzlich zu regeln und im Interesse des seßhaften Gewerbe-
und Handelsstandes einer hohen Besteuerung und scharfen

Polizeiaufsicht zu unterstellen.

2. Es liegt in der Pflicht und Ausgabe der Gewerbe-

und gewerblichen Berufsvereine, die Behörden bei Vollziehung
dieser Gesetze kräftig zu unterstützen, indem sie durch stän-
dige Kommissionen oder spezielle Beauftragte das Gebahren
solcher Geschäfte überwachen lassen und alle Mißbräuche

zur amtlichen Anzeige oder öffentlichen Kenntnis bringen.

3. Die gewerblichen Berussvereine sollten sich anderseits

verpflichten, keine wirklichen Pfuscher oder unreellen Geschäfts-
leute in ihren Reihen zu dulden und dem kaufenden Publikum
gegenüber für alle Lieferungen ihrer Mitglieder solidarische
Garantie bieten.

4. Speziell in Bezug auf die Bekämpfung unreeller

„Ausverkäufe" sind folgende gesetzliche Matznahmen vorzu-
schlagen:

k) Jede Publikation eines Ausverkaufs bedarf der amt-
lichen Bewilligung. Eine solche darf nur erteilt werden

an Niedergelassene, innerhalb Jahressrist derselben Firma
nur einmal und nicht für länger als zwei Monate,
Auflösung der Firma ausgenommen.

b) In dem schriftlich einzureichenden Gesuche müssen die

Beschaffenheit und Menge der zum Ausverkauf be-

stimmten Waren und die Gründe des Ausverkaufs ge-

nau bezeichnet werden. Zuläßig sind folgende Gründe:
Tod des Geschäftsinhabers, Auflösung der Firma,
drohendes Verderben oder Veraltern von Waren (bereits

verdorbene Lebensmittel selbstverständlich ausgeschlossen),
Umzug in andere Geschäftsräume.

o) Vor Eröffnung des Ausverkaufs sind die hiefür be-
stimmten Waren amtlich zu inventarisieren und zu kenn-
zeichnen. Nachträglicher Ersatz des Ausverkaufslagers
ist strafbar.

6) Für die Bewilligung kann eine besondere Konzessions-
gebühr im Verhältnis zur Dauer und zum Schatzungs-
werte des Ausverkaufslagers erhoben werden. Das
Gesetz bestimmt die Mäßigen Grenzen.

Die 6 Bogen umfassende Schrift wird namentlich vom
Handels- und Gewerbestand, sowie von allen denjenigen,
welche kraft ihres Amtes mit den bezüglichen Fragen sich zu
beschäftigen haben, mit Interesse gelesen werden.

Die Steinachüberwölbung in St. Gallen.

Als der Heilige Gallus vom Bodensee her durch den Arboner-
forst hinanstieg und just da in die Dornen fiel, wo die Steinach
aus hohen, undurchdringlichen Urwaldterrassen weißschäumend
in gewaltigen Strudeln über schroffe Nagelfluhfelsen abstürzt,
war dieser Bergbach noch ein klares, prächtiges Wasser, an
dem der Heilige einen solchen Gefallen fand, daß er beschloß,
sich hier bleibend niederzulassen. Diesen Charakter behielt
die Steinach wohl Jahrhunderte lang bei, als sich die Ein-
siedelei zum umfangreichen Stift und zur Gallusstadt er-
weiterte. Als dann aber die Industrie hier einzog und sich

die natürlichen Wasserfälle des Bergbaches auf sinnreiche

Art dienstbar machte; als in der steilen Schlucht nicht nur
Mühlen, sondern auch Spinn- und Zwirnereien, Appreturen,
mechanische Werkstätten, Fabriken für mechanische Holzbear-
beitung ec. entstauben, sodaß oft sämtliches, oft fast alles
Wasser anstatt durch das Bachbett durch eiserne Röhren von
Rad zu Rad geleitet und bei Nacht und an Feiertagen
in einem ganzen System von Weihern aufgespeichert wird
für die Werktagsarbeit, so wird das Steinachbett größtenteils
nur von einem schlammartigen, übelriechenden Bächlein durch-
strichen und dient als Ablagerungsplatz für allerlei Unrat,
der nur vom Hochwasser hinausgefegt wird. Zu Zeiten von
Epidemien bildet also die Steinach stets eine große Gefahr
für den Gesundheitszustand der St. Galler. die nur durch
eine Korrektion, verbunden mit einer vollständigen Ueber-

Wölbung des Baches gehoben werden kann. Dieses wichtige
Werk ist nun in Ausführung begriffen.

Das Bachbett wird möglichst gerade gezogen, was den

vorherigen Abbruch einer Menge von Häusern und Schuppen
veranlaßte. Der neue, zu überwölbende Bachlauf bis zur
Gemeindegrenze wird dadurch von 1125 Meter auf 1073
Meter reduziert. Das aus bestem Zementbeton hergestellte
Gewölbe bekommt je nach der Gegend eine Höhe von
2.50—3.10 Meter und ruht auf einer 4,80—6,45 Meter
breiten Sohle, sodaß die Durchflußfläche 10—16 Quadrat-
meter beträgt. Die Stärke der Sohlenbetonschicht betrügt
20 Cm., die des Gewölbes oben 45 Cm. mit entsprechender

Verstärkung gegen die Sohle hin, bis zu 1,20 Bieter. Ueber

das Ganze hin wird die Straße geführt, nachdem das Ge-

wölbe 80 Cm. bis 4,5 Meter tief mit gutem Straßenma-
terial überschüttet worden ist. Es wird dies eine der schönsten

Straßen St. Gallens werden, wenn einmal die daran liegenden
alten Häuser moderneu Bauten Platz gemacht haben werden,
was kaum lange auf sich warten lassen wird.

Die Ausführung der Arbeit wurde einer aus st. gallischen

Baumeistern gebildeten „Baugesellschaft Steinachüberwölbung"
übertragen, welche die Sache mit großer Energie und nach

rationellster Arbeitsmethode an die Hand nahm. Es wird
nämlich nicht nach alter Weise „von Hand" betoniert, son-

dern mit einer Beton m as chine aus der renomierten Fa-
brik A. Oehler u. Co. in Wild egg.

Diese Maschine leistet per Tag zirka 100 rM fertigen
Beton. Zur Bedienung sind während des Betriebes nötig:



Rr. 10 JUnJlrtrte fi^wctjerirtfte Sttnöwerfttr-SjUnüg (Crgcttt für bte offtjieHert ^ublifatiorten beS ©chwetj, (SewerbeotteinS) 125

1 EEann art ber mtafdjine sur meglierung ber SBaffersupffe
itttb pr Slug* unb ©infdjaltung ber töemmborrichtung, b. ß.

pm Sirenen beg ^afieng unb ©ntleren beg fertigen éetonS

in ben unten fteßenben Stotltoogen; ,2 EEann pm Zubringen
unb Slbmeffen beg Sewenteg; 4 SJtann pm Subringen ber

nötigen Quantitäten ©anb unb Sieg. 3ur Slbfußr beg fer*
tigen ERörtelg werben je nadj ber Siftans 3—6 moEwagen
à 2 SDtann oerroenbet, welche in ununterbrochener Steißen*

folge bie Sufußr bei 23etong auf bie ©ewölbefcßaalmtg be*

Sftmnuafdjinc nun ©eipr it. ©a. tit piiïwgg.

ptrollokomolnl non gourers §öljne in ^.rboit.

forgeu, mo bie 2Bagen auggeleert unb bag mtaterial feftge*
ftampft roirb. 3n ber fursen 3eit bon einer mtinute ift eg
bet einigermaßen geübten Seuten leictjt möglich eine mtifcßung
bon 1/4 m® gleich 250 Siter fertig p machen, wobei bie
ättaffe meit beffer unb gleichmäßiger gemifcßt ift, alg bieg
bon §anb möglich ift. 2Ilg Üftotor pm S3etrieb ber Sßeton*

wafchine bient ein 4^/2 fßferbe ftarfer fßetroleum 3Jtt>tor
bon ©aurer u. ©ößne in 5lrbon. 3"^ 5öebienuug biefeS
Sttotorg bient 1 mtann unb nerbraucßt bie mtafchine per Sag
Sur Seiftung ber norbefdhriebeueu mtifcßung nur für girta 3
Sranfen iß; troleum.

Sie Diollwageu unb ©cßienengeleife würben ebenfaEg Pon
21- Dehler u. (£0. geliefert. Sie ©steife finb fo eingerichtet,
baß fie für Spurweiten oon 400—500 mtiEimeter berfteEt

werben fönnen. Sie nötigen ©erüftftangen würben nom
gorftamt, bie Sretter non ©türm in ©oibach unb ®eß in Eto*

manghorn belogen, $ür ben Seton wirb teilweife iß ort*
lanbpment non Surlinben, teils ©cßlacfensement
non Sßoinbes oerarbeitet. Ser Sieg ftammt aug bem

mijein, bag ©anb aug ber ©latt. Sag mtifdjunggberßältnig
beträgt bei ißortlanbsement 1:9, bei ©cßlacfengement 1:7.

Sie Arbeiten begannen am 10. Slpril unb finb jeßt fchon
bebeutenb fortgefdfriten, inbem man girfa 200 mteter fertiges
©ewötbe fießt.

Sie Saumeifter unfereg Sanbeg, Welche fich für foldje
Unternehmungen intereffieren, füllten nicht Perfäumen, bag

merbenbe Sßerf perfönlicf) an Ort unb ©teile p ftubieren.

Sffontfmt'S ©aficlmcfctt.
CSirte ïjôcfjft tuicptige Sleu&eit für bie meiftett §anbmerfcr unb

Snbuftrietlen.
©in unfcheinbarer, Heiner ©egenftanb, bem" man eg auf

ben erften 33licf nicht anfieht, wie nüßlicß er ift unb welch'
üielfache SSerwenbung in jebem ©efchäft,. ja in jebem fjaug*
halt er finben fann, ift bie Sßomfon'g ©abelniete.

@r hat fich auch in feinem llrfprungglanb, Slmerifa, be*

reitg allgemeine Slnerfeunung erworben, fo baß im leßten

Saßre au 200 mUEionen Stücf nerbraucßt würben, megßalb
wir nicht barau gweifeln, baß er auch bei uug balb überaß

p finben fein wirb.
©g egiftiert in ber Sat lein fo einfacßeg SEittel sum

SSerbinben bon Stoffen aller 2lrt, wie Seber, fÇilg, ©eweben,
fßapier, Sarton, ©ummi, Äautfcßuf, §ols, 93tech 2c., wie
biefe ©abelnieten. Dlamentlidj eignen fie fich aud) fehr gut
Sum bereinigen bon Stoffen berfcßiebener Slrt, alg Seber

unb §ols, éoïg unb EDÎetaCC, fßappbecfel unb §ols ober

Sftetall, fürs sur §erfteßung ber oerfcßiebenartigften 25er=

binbungen. mtit borteil werben fie 3. 29. auch angewenbet

Sum 23efeftigeu bünner §olsfpäßne, bie nidjt genagelt ober

geleimt werben fönnen, sunt 3ufammenßeften bon mtuftern,
Sum unlöglicheu berfcßluß non ©äcfen, furg su ben mannig*
faltigften 3®ecfen, sum Slugbeffern für §auShaltungSartifeIn
Sie fßieteu eignen fich auch norsüglidj SU bersierungen bon
Arbeiten aug bünuem ©otg, Siech, Karton 2c. unb ingbe*
fonbere bon Seber, wo Sternägel nidjt angebracht werben,

tonnen, ©te finb bon fehr säßem ©taßl gemacht.

©ans einfach ift bie Slnwenbung; jeber Jammer genügt

Sum ©intreiben, lein SBerfgeug ift erforberlicß um norljer ein

Sod) einsufdjneiben, wie bei ben alten mieten, baher audj
fein berfcßieben unb feine 29efchäbigung beg ©toffeg. Sie
genieteten ©egenftänbe bleiben auf beiben ©eiten noEfommen

biegfam unb gefcßmeibig.
Slug ber Stnficßt beg Surcßfcßnittg ber miete nach bem

©infdjlagen ift erfibßtlicß, baß bie ©toffe nicht auggefchnitten
ober eingeriffen werben, baher ihre node ©tärfe behalten.

Dbfdjon bie mieten, wie gefagt, mit bem £ammer einge*

fchlagen werben föuuen, empfiehlt fich boch sur leichteren unb

fcßneEeren Slrbeit ber ©ebrauch beg fleinen mietenfeßerg, ber

bie mieten wäßrenb beg ©infchtageug fefthält.
gür Sattler, SBagenbauer, Sapesierer unb Seberarbeiter

aller 2lrt bebeuten biefe mieten gerabesu eine böKige Ilm*
wälsung beg bisherigen 2trbeitSberfat)renS, ba bag Seber

mittelft berfelben biet fhnetter, fhöner unb haltbarer ge*

heftet werben fann, alg mittelft beg seitraubenben mäheng.
Slußerbem bilben bie £öpfe ber mieten noch eine Ijübfche

Sterbe. '

ffior ung liegt eine Halfter, bie ohne jebe maßt, nur
genietet ift; fie ift entfdjieben foliber, fdjöner unb biegfamer
alg bie beftgenäßte. SBenn aüeS gehörig oorgericßtet ift,
fann ein Arbeiter big su 70 ©tücE im Sag fertig bringen.

Slber aueß für jeben Sutfdjer, meiter, SSelofaßrer finb
bie mieten unfcßäßbar; er fann bamit oßne jfebeS 2öerfgeug
im motfaE mit einem Stein auf offener Straße gerriffeneg
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1 Mann an der Maschine zur Reglierung der Wasserzuflüsse
und zur Aus- und Einschaltung der Hemmvorrichtung, d. h.

zum Drehen des Kastens und Entleren des fertigen Betons
in den unten stehenden Rollwagen; .2 Mann zum Zubringen
und Abmessen des Zementes; 4 Mann zum Zubringen der

nötigen Quantitäten Sand und Kies. Zur Abfuhr des fer-
tigen Mörtels werden je nach der Distanz 3—6 Rollwagen
à 2 Mann verwendet, welche in ununterbrochener Reihen-
folge die Zufuhr des Betons auf die Gewölbeschaalung be-

Ketsmnaschme von A. Gehler n. Co. in Mildegg.

Petrollokomolril von Saurers Söhne in Arbon.

sorgen, wo die Wagen ausgeleert und das Material festge-
stampft wird. In der kurzen Zeit von einer Minute ist es
bei einigermaßen geübten Leuten leicht möglich eine Mischung
von ^jch 250 Liter fertig zu machen, wobei die
Masse weit besser und gleichmäßiger gemischt ist, als dies
von Hand möglich ist. Als Motor zum Betrieb der Beton-
Maschine dient ein 4^ Pferde starker Petroleum-Motor
von Saurer u. Söhne in Arbon. Zur Bedienung dieses
Motors dient 1 Mann und verbraucht die Maschine per Tag
zur Leistung der oorbeschriebenen Mischung nur für zirka 3
Franken PAroleum.

Die Rollwagen und Schienengeleise wurden ebenfalls von
A. Oehler u. Co. geliefert. Die Geleise sind so eingerichtet,
daß sie für Spurweiten von 400—500 Millimeter verstellt

werden können. Die nötigen Gerüststangen wurden vom
Forstamt, die Bretter von Stürm in Goldach und Heß in Ro-
manshorn bezogen. Für den Beton wird teilweise Port-
landzement von Zurlinden, teils Schlackenzement
von Choindez verarbeitet. Der Kies stammt aus dem

Rhein, das Sand aus der Glatt. Das Mischungsverhältnis
beträgt bei Portlandzement 1:S, bei Schlackenzement 1:7.

Die Arbeiten begannen am 10. April und sind jetzt schon
bedeutend fortgeschriten, indem man zirka 200 Meter fertiges
Gewölbe sieht.

Die Baumeister unseres Landes, welche sich für solche

Unternehmungen interessieren, sollten nicht versäumen, das
werdende Werk persönlich an Ort und Stelle zu studieren.

Thomson's Gabclnieten.
Eine höchst wichtige Neuheit für die meisten Handwerker und

Industriellen.
Ein unscheinbarer, kleiner Gegenstand, dem man es aus

den ersten Blick nicht ansieht, wie nützlich er ist und welch'
vielfache Verwendung in jedem Geschäft, ja in jedem Haus-
halt er finden kann, ist die Thomson's Gabelniete.

Er hat sich auch in seinem Ursprungsland, Amerika, be-

reits allgemeine Anerkennung erworben, so daß im letzten

Jahre an 200 Millionen Stück verbraucht wurden, weshalb
wir nicht daran zweifeln, daß er auch bei uns bald überall
zu finden sein wird.

Es existiert in der Tat kein so einfaches Mittel zum
Verbinden von Stoffen aller Art, wie Leder, Filz, Geweben,

Papier, Karton, Gummi, Kautschuk, Holz, Blech zc., wie
diese Gabelnieten. Namentlich eignen fie sich auch sehr gut

zum Vereinigen von Stoffen verschiedener Art, als Leder

und Holz, Holz und Metall, Pappdeckel und Holz oder

Metall, kurz zur Herstellung der verschiedenartigsten Ver-
bindungen. Mit Vorteil werden sie z. B. auch angewendet

zum Befestigen dünner Holzspähne, die nicht genagelt oder

geleimt werden können, zum Zusammenheften von Mustern,
zum unlöslichen Verschluß von Säcken, kurz zu den mannig-
faltigsten Zwecken, zum Ausbessern für Haushaltungsartikeln
Die Nieten eignen sich auch vorzüglich zu Verzierungen von
Arbeiten aus dünnem Holz, Blech, Karton zc. und insbe-
sondere von Leder, wo Ziernägel nicht angebracht werden
können. Sie find von sehr zähem Stahl gemacht.

Ganz einfach ist die Anwendung; jeder Hammer genügt

zum Eintreiben, kein Werkzeug ist erforderlich um vorher ein

Loch einzuschneiden, wie bei den alten Nieten, daher auch

kein Verschieben und keine Beschädigung des Stoffes. Die
genieteten Gegenstände bleiben auf beiden Seiten vollkommen

biegsam und geschmeidig.
Aus der Ansicht des Durchschnitts der Niete nach dem

Einschlagen ist ersichtlich, daß die Stoffe nicht ausgeschnitten
oder eingerissen werden, daher ihre volle Stärke behalten.
Obschon die Nieten, wie gesagt, mit dem Hammer einge-

schlagen werden können, empfiehlt sich doch zur leichteren und

schnelleren Arbeit der Gebrauch des kleinen Nietensetzers, der

die Nieten während des EinschlagenS festhält.

Für Sattler, Wagenbauer, Tapezierer und Lederarbeiter
aller Art bedeuten diese Nieten geradezu eine völlige Um-

wälzung des bisherigen Arbeitsverfahrens, da das Leder

mittelst derselben viel schneller, schöner und haltbarer ge-
Heftel werden kann, als mittelst des zeitraubenden Nähens.
Außerdem bilden die Köpfe der Nieten noch eine hübsche

Zierde. >

Vor uns liegt eine Halfter, die ohne jede Naht, nur
genietet ist; sie ist entschieden solider, schöner und biegsamer
als die bestgenähte. Wenn alles gehörig vorgerichtet ist,
kann ein Arbeiter bis zu 70 Stück im Tag fertig bringen.

Aber auch für jeden Kutscher, Reiter, Velofahrer sind
die Nieten unschätzbar; er kann damit ohne jedes Werkzeug
im Notfall mit einem Stein auf offener Straße zerrissenes
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